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G r o ß e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

I .   Z u  S t u d i e r e n d e n ,  S t u d i e r e n d e n z a h l e n  u n d  S t u d i e n g ä n g e n

 1.  An welchen zehn HAW-Standorten, inklusive der konfessionellen Hoch-
schulen, haben sich die Studierendenzahlen am besten und an welchen 
zehn Standorten am schlechtesten entwickelt in den letzten zehn Jahren?

 2.  In welchen zehn Studiengängen an welchen Standorten der HAW haben 
sich die Studierendenzahlen am besten und in welchen zehn Studiengän-
gen an welchen Standorten am schlechtesten entwickelt in den vergange-
nen zehn Jahren?

 3.  Welche Studiengänge wollen die HAW in den kommenden Jahren mit 
welchen Strategien stärken?

 4.  Welche Studiengänge an den HAW will die Landesregierung in den kom-
menden Jahren mit welchen Strategien gestärkt sehen?

 5.  Wie haben sich die Studierendenzahlen insbesondere in den Studiengän-
gen WiMINT, Ingenieurswissenschaften, den Therapieberufestudiengän-
gen (Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie) und im Bereich Soziale 
Arbeit, Gesundheit und Pflege, Erziehung und Bildung (SAGE) an wel-
chen HAW-Standorten in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

 6.  Wie viele Bettenplätze in Studierendenwohnheimen stehen den HAW an 
den jeweiligen Standorten zur Verfügung?

 7.  Wird diese Anzahl seitens der Landesregierung und der HAW als ausrei-
chend betrachtet?

Große Anfrage
der Fraktion der SPD

und

Antwort
der Landesregierung

Forschungs- und Innovationspotenzial der Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg 
sichern und ausbauen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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I I .   Z u r  F i n a n z i e r u n g  d e r  H o c h s c h u l e n  f ü r  A n g e w a n d t e  W i s -
s e n s c h a f t e n

 1.  Aus welchen Komponenten bzw. Töpfen setzen sich die in der Hoch-
schulfinanzierungsvereinbarung garantierten Mittel für die HAW zur Fi-
nanzierung der HAW aktuell zusammen?

 2.  Wie stellt sich am Ende der Laufzeit der Hochschulfinanzierungsverein-
barung II die Höhe der Grundfinanzierung für alle HAW zusammen dar?

 3.  Welchen Einfluss haben die Studierendenzahlen auf die Finanzierung der 
HAW?

 4.  Wie stark werden die von den HAW eingeworbenen Drittmittel aktuell 
bei der Finanzierung der HAW berücksichtigt und können zukünftig be-
rücksichtigt werden?

 5.  Welche alternativen Finanzierungsmodelle werden seitens der HAW vor-
geschlagen?

 6.  Wie viele Drittmittel haben die HAW in den vergangenen zehn Jahren 
eingeworben (bitte unterteilt nach öffentlichen und privaten Drittmittel
gebern sowie nach Drittmitteln für Forschung und Sponsoring oder ande-
ren Drittmitteleinnahmen)?

I I I .   Z u r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  i n  d e r  F o r s c h u n g  u n d  d e r  I n n o -
v a t i o n s s t ä r k e

  1.  Wie viele und welche HAW gelten derzeit nach welchen Kriterien als 
forschungsstark?

  2.  Wie identifizieren die HAW forschungsstarke Professorinnen und Pro-
fessoren und welche Angebote zur Entlastung von anderen Aufgaben  
(z. B. beim Lehrdeputat) können sie diesen Lehrenden unterbreiten?

  3.  Welche Mittel aus welchen Programmen stehen explizit für die For-
schungsförderung an den HAW von Bund, Land und Drittmittelgebern 
zur Verfügung?

  4.  Wie hat sich die Forschungsförderung der HAW durch die Landesregie-
rung in den letzten zehn Jahren entwickelt, im Verhältnis zu Drittmitteln 
und im Verhältnis zu den Studierendenzahlen?

  5.  Mit welchen Projekten haben sich baden-württembergische HAW er-
folgreich am Bundesprogramm DATIpilot der Deutschen Agentur für 
Transfer und Innovation (DATI) beworben?

  6.  Wie bewerten die HAW das Programm DATIpilot bezüglich Bewer-
bungsverfahren, Vernetzung der HAW in die Region und mit der regio-
nalen Industrie und regionalen Unternehmen?

  7.  Inwieweit sind Promotionsverband der HAW und HAW BW e. V. orga-
nisational und administrativ verbunden?

  8.  Welche Planungen gibt es für die zukünftigen Organisationsstrukturen 
von Promotionsverband und HAW BW?

  9.  Wie viel Geld aus welchen Töpfen steht dem Promotionsverband für die 
Organisation und Promotionsvorhaben zur Verfügung? 

 10.  Wie bewertet sie das Qualitätsmanagement des Promotionsverbands und 
inwieweit kann es als Vorbild für Verbesserungen an anderen Hoch-
schulen dienen?



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6753

3

I V .   Z u r  b a u l i c h e n  S i t u a t i o n  d e s  G e b ä u d e b e s t a n d s  d e r  H o c h -
s c h u l e n  f ü r  A n g e w a n d t e  W i s s e n s c h a f t e n

 1.  Welche Sanierungsprojekte befinden sich derzeit an den HAW in wel-
chen Planungs- und Realisierungsphasen?

 2.  Welche Bauprojekte befinden sich derzeit an den HAW in welchen Pla-
nungs- und Bauphasen?

 3.  Wie lange dauert im Durchschnitt die Fertigstellung eines Sanierungs- 
bzw. Bauprojekts an den HAW von der Bedarfsanmeldung bis zur Fertig-
stellung?

 4.  Wie viele Drittmittel haben die HAW in den letzten zehn Jahren von Ko-
operationspartnern, z. B. aus der Industrie, für Bauprojekte eingeworben?

7.5.2024

Stoch, Binder, Rolland, Dr. Kliche-Behnke, Rivoir
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württem-
berg befinden sich in einem Übergangsprozess, in dem sich eine Intensivierung 
der anwendungsorientierten Forschung beobachten lässt. Es ist gerade die regio-
nale Verankerung der HAW in einem Bundesland mit vielen innovationsstarken 
kleinen und mittleren Unternehmen in der breiten Fläche, die eine solche Ent-
wicklung begünstigen und geradezu erforderlich machen. Um diesen ambitionier-
ten Weg erfolgreich zu beschreiten, haben die Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften zum Beispiel bereits erfolgreich das Promotionsrecht umgesetzt. 
Dennoch sind viele Fragen bezüglich des Neubau- und Sanierungsbedarfs der 
Gebäude, der Forschungsförderung durch das Land, der generellen Finanzie-
rungsstruktur in Abhängigkeit der Studierendenzahlen und angesichts der wach-
send erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln, der Rahmenbedingungen für 
Studierende wie Wohnheimplätze und schließlich dem Zugang zu Fördertöpfen 
der Bundesregierung offen und in Diskussion. Diese Häufung an kritischen The-
menfeldern stellt für die HAW im Jahr der Neuverhandlung der Hochschulfinan-
zierungsvereinbarung und im Jahr der Aufstellung eines neuen Doppelhaushalts 
eine besondere Herausforderung dar. Mit dieser Großen Anfrage soll das breite 
Herausforderungsspektrum abgesteckt werden.

A n t w o r t

Schreiben des Staatsministeriums vom 4. Juli 2024 Nr. STM35-7815-5/1/3:

In der Anlage übersende ich unter Bezugnahme auf § 63 der Geschäftsordnung 
des Landtags von Baden-Württemberg die von der Landesregierung beschlossene 
Antwort auf die Große Anfrage. 

Hassler
Staatssekretär



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6753

4

Anlage: Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Mit Schreiben vom 28. Juni 2024 Nr. STM35-7815-5/1/3 beantwortet das Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Finanzen und im Namen der Landesregierung die Große Anfrage wie 
folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

I .   Z u  S t u d i e r e n d e n ,  S t u d i e r e n d e n z a h l e n  u n d  S t u d i e n g ä n g e n

1.  An welchen zehn HAW-Standorten, inklusive der konfessionellen Hochschulen, 
haben sich die Studierendenzahlen am besten und an welchen zehn Standorten 
am schlechtesten entwickelt in den letzten zehn Jahren?

Zu I. 1.:

Folgende Standorte der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) 
haben sich, gemessen an der relativen Änderung der Zahl der Studierenden im 
1. Fachsemester von 2012 auf 20221 in absteigender Reihenfolge, am besten ent-
wickelt: Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Hochschule für öffentli-
che Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Hochschule der Medien Stuttgart, 
Standort Geislingen der Hochschule Nürtingen-Geislingen, Standort Göppingen 
der Hochschule Esslingen, Standort Ludwigsburg der Evangelischen Hochschule 
Ludwigsburg, Standort Nürtingen der Hochschule Nürtingen-Geislingen, Hoch-
schule Biberach, Standort Esslingen der Hochschule Esslingen, Hochschule für 
Gestaltung Schwäbisch Gmünd. 

Folgende HAW-Standorte haben sich, gemessen an der relativen Änderung der 
Zahl der Studierenden im 1. Fachsemester von 2012 auf 2022 in absteigender Rei-
henfolge, am schlechtesten entwickelt: Standort Schwäbisch-Hall der Hochschule 
Heilbronn, Hochschule Aalen, Standort Furtwangen der Hochschule Furtwangen, 
Technische Hochschule Ulm, Standort Künzelsau der Hochschule Heilbronn, 
Standort Sigmaringen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Standort Villin-
genSchwenningen der Hochschule Furtwangen, Hochschule Offenburg, Standort 
Albstadt der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Standort Tuttlingen der Hoch-
schule Furtwangen.

2.  In welchen zehn Studiengängen an welchen Standorten der HAW haben sich 
die Studierendenzahlen am besten und in welchen zehn Studiengängen an wel-
chen Standorten am schlechtesten entwickelt in den vergangenen zehn Jahren?

Zu I. 2.:

Hinweis: Aus Gründen der Aussagekraft der Antwort wird auf die Differenzie-
rung nach Studiengängen und Standorten zugunsten von konsolidierten Studien-
bereichen und Hochschulen verzichtet. 

Folgende Studienbereiche an HAW haben sich, gemessen an der relativen Ände-
rung der Zahl der Studierenden im 1. Fachsemester von 2012 auf 2022 in abstei-
gender Reihenfolge, am besten entwickelt: Biologie an der Hochschule Albstadt-
Sigmaringen, Ingenieurwesen allgemein an der Hochschule Offenburg, Ingenieur-
wesen allgemein an der Hochschule Heilbronn, Gestaltung an der Hochschule der 
Medien Stuttgart, Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule der Medien Stutt-
gart, Informatik an der Hochschule Pforzheim, Informatik an der Hochschule 

_____________________________________

1  Die Studierendenstatistiken für das Studienjahr 2023 wurden vom statistischen Landesamt am 
17. Juni 2024 veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt liegen dem Wissenschaftsministerium die 
Daten allerdings nicht auf der Ebene der einzelnen Hochschulstandorte und Studienbereiche 
vor. Es werden daher die Daten von 2012 bis 2022 zugrunde gelegt.
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Albstadt-Sigmaringen, Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe, Wirtschafts-
wissenschaften an der Hochschule für Technik Stuttgart, Bauingenieurwesen an 
der Hochschule für Technik Stuttgart. 

Folgende Studienbereiche an HAW haben sich, gemessen an der relativen Ände-
rung der Zahl der Studierenden im 1. Fachsemester von 2012 auf 2022 in abstei-
gender Reihenfolge, am schlechtesten entwickelt: Maschinenbau und Verfahrens-
technik an der Hochschule der Medien Stuttgart, Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik an der Hochschule Heilbronn, Verkehrstechnik an der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten, Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Hochschule 
Heilbronn, Chemie an der Hochschule Aalen, Ernährungs- und Haushaltswissen-
schaften an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Ingenieurwissenschaften all-
gemein an der Hochschule Aalen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der 
Hochschule Pforzheim, Vermessungswesen an der Hochschule Karlsruhe, Ma-
schinenbau und Verfahrenstechnik an der Hochschule Aalen.

3.  Welche Studiengänge wollen die HAW in den kommenden Jahren mit welchen 
Strategien stärken?

Zu I. 3.:

Folgende Standorte haben konkrete Schwerpunktsetzungen gemeldet:

Hochschule  zu stärkende(r) Studien-
gang/Studiengänge  

Maßnahme(n)  

Aalen  MINT-Studiengänge, insbe-
sondere Maschinenbau und 
Mechatronik  

Internationalisierung der Studien-
gänge  

Biberach  Technische und naturwissen-
schaftliche Studiengänge  

– 

Esslingen  Ingenieurwissenschaftliche 
Studiengänge  

Harmonisierung des Grundstudiums; 
Moderne, interaktive Lehr- und Lern-
formate; Internationalisierung;  
gezielte Förderung/Aufarbeitung der 
schulischen Defizite insb. in Mathe-
matik und Physik; Aufnahme und  
Integration von Lehrinhalten zur  
Entwicklung digitaler Kompetenzen; 
Ausbau von Studienplätzen in nach-
fragestarken Studiengängen  

Studiengänge der Pflege und 
der Sozialen Arbeit  

Teilzeitformate, die insb. Berufstätige 
und Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger ansprechen; moderne,  
interaktive Lehr- und Lernformate; 
verstärkte Aktivitäten zur qualifizier-
ten Studienorientierung  
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Hochschule  zu stärkende(r) Studien-

gang/Studiengänge  
Maßnahme(n)  

Furtwangen  Studiengänge im Bereich der 
Akademisierung der Gesund-
heitsberufe 

Enge Kooperation mit Gesundheits-
berufsschulen; Studiengänge mit  
Programmen im Bereich Medizin-
technik, KI und Life Sciences (insbe-
sondere Physiologie) verknüpfen  

Studiengänge Medizintechnik  Verknüpfung zu Sport- und Bewe-
gungswissenschaften; Anteil von KI 
in den Studiengängen stärken  

Studiengänge im Bereich  
Engineering und Informatik  

Inhaltlich stärkere Zusammenführung 
der verschiedenen Disziplinen  

Studiengänge Design und 
Technik  

Einsatz nachhaltiger Materialien  

Studiengänge Medien, Kom-
munikation und Wirtschaft  

Stärkere inhaltliche Zusammen- 
führung  

Studiengänge Naturwissen-
schaften  

Förderung des Aspekts der Nach- 
haltigkeit  

Heilbronn  Studiengänge im Bereich KI, 
Cybersecurity und medizini-
sche Informatik  

Einrichtung einer interdisziplinären 
School for Applied Artificial Intelli-
gence; Ausbau von Fachexpertise; 
Ausbau der Kooperation mit der  
Universität Heidelberg   

  Studiengänge im Bereich 
Wirtschaft  

Allgemeiner Aus- und Umbau sowie 
Weiterentwicklung einzelner Stu- 
diengänge  

Karlsruhe  MINT-Studiengänge  – 

Konstanz  MINT-Studiengänge  Internationalisierung; interdiszipli-
näre Angebote; innovative Lehr-  
und Lernkonzepte  

Ludwigsburg  Public Management  Mit Blick auf den kommunalen  
Innendienst stärken 

Mannheim  Ingenieurwissenschaften mit 
KI-Bezug  

Einführung englischsprachiger Stu- 
diengänge; Einführung von Trainee-
Programmen  

Offenburg  MINT-Studiengänge  Internationalisierung; Stiftungsgrün-
dung zur Förderung des Studieninte-
resses; Ausbau von KI-Angeboten  

Pforzheim  Technische Studiengänge  Stärkere Werbemaßnahmen und Ko-
operationen mit Schulen und sonsti-
gen Organisationen  

Ravensburg-
Weingarten  

Mechatronics, Psychologie, 
Pflege  

Allgemeiner Aus- und Umbau sowie 
Weiterentwicklung einzelner Studien-
gänge; Internationalisierung; Förde-
rung von Nachhaltigkeit und Flexibi-
lisierung der Studiengänge  

Reutlingen  Studiengänge im Bereich  
Chemie, Biochemie, Bio- 
medizin und Internationales 
Wirtschaftsingenieurswesen  

Allgemeiner Aus- und Umbau sowie 
Weiterentwicklung einzelner Stu- 
diengänge  
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4.  Welche Studiengänge an den HAW will die Landesregierung in den kommenden 
Jahren mit welchen Strategien gestärkt sehen?

Zu I. 4.:

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst stärkt durch seine Akti-
vitäten zur Linderung des akademischen Fachkräftemangels alle Studienbereiche 
der staatlichen HAW, wobei den Ingenieurwissenschaften ein besonderes Augen-
merk zukommt. Dazu gehören beispielsweise die Werbekampagne „The NERD 
LÄND“, mit der bundesweit und mit Schwerpunkt MINT für den Studienstandort 
Baden-Württemberg geworben wird, das Programm „The BLÄNDED learning“ 
zur Etablierung digitaler Studienformate sowie Maßnahmen zur Curriculaent-
wicklung.

Das Ministerium ermutigt die Hochschulen, ihr Studiengangportfolio mit Blick 
auf die Attraktivität so auszugestalten, dass es sowohl auf die Nachfrage seitens 
der Studieninteressierten trifft als auch den Bedarfen der künftigen Arbeitgeber 
entspricht. Dazu gehört die bedarfsgerechte Anpassung der Studieninhalte und 
auch der Studienformate. Vor dem Hintergrund des Rückgangs der Studierenden-
zahlen in den letzten Jahren überprüfen derzeit zahlreiche Hochschulen systema-
tisch ihr Studiengangportfolio. Das aktuelle Zulassungsverfahren verzeichnet für 
die HAW eine Rekordzahl an geänderten Studiengängen.

In ausgewählten Bereichen, etwa der Akademisierung der Gesundheitsberufe, der 
Informatik und der Sozialen Arbeit hat das Ministerium in den vergangenen Jah-
ren zusätzliche Studienkapazitäten geschaffen. Die Planungen für die kommenden 
Jahre sind im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Hochschulfinanzie-
rungsvereinbarung (HoFV) III zu sehen, denen nicht vorgegriffen werden kann.

5.  Wie haben sich die Studierendenzahlen insbesondere in den Studiengängen 
 WiMINT, Ingenieurswissenschaften, den Therapieberufestudiengängen (Physio- 
und Ergotherapie sowie Logopädie) und im Bereich Soziale Arbeit, Gesundheit 
und Pflege, Erziehung und Bildung (SAGE) an welchen HAW-Standorten in 
den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Zu I. 5.:

Die Ingenieurwissenschaften sind eine Fächergruppe innerhalb der Hochschul-
statistik. Die Zahl der Studierenden an staatlichen HAW in Baden-Württemberg 
im ersten Fachsemester stieg den Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge 
von 12 771 im Jahr 2012 auf 13 482 im Jahr 2022. Studienangebote in den Inge-
nieurwissenschaften gibt es an allen staatlichen HAW des Landes mit der Aus-
nahme der Hochschule Schwäbisch Gmünd und den Hochschulen für Öffentliche 
Verwaltung. 

 
Hochschule  zu stärkende(r) Studien-

gang/Studiengänge  
Maßnahme(n)  

Rottenburg  Studiengänge im Bereich  
Erneuerbare Energien, Holz-
wirtschaft, Wassermanage-
ment, Regionalmanagement  

Stärkere Werbemaßnahmen  

Stuttgart  
Technik  

MINT-Studiengänge  Förderung von Frühinteresse und 
Nachwuchsprogrammen; Verbesse-
rung der Studienbedingungen; Aus-
bau von Kooperationen; Förderung 
von Diversität und Inklusion; Stär-
kung der Forschung und Interdiszi- 
plinarität  
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Zu „WiMINT“ ist dem Wissenschaftsministerium keine allgemeingültige Defini-
tion bekannt. Unter diesem Begriff werden daher im Folgenden alle Bindestrich-
studiengänge der Studienbereiche Wirtschaftsingenieurwesen (mit betriebs- oder 
ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt) und des Studienfachs Wirtschaftsinfor-
matik verstanden. Die Zahl der Studierenden an staatlichen HAW in Baden-Würt-
temberg im ersten Fachsemester sank den Angaben des Statistischen Bundesam-
tes zufolge von 5 050 im Jahr 2012 auf 4 112 im Jahr 2022. Studienangebote in 
diesen Bereichen gibt es an allen staatlichen HAW des Landes mit der Ausnahme 
der Hochschule Schwäbisch Gmünd und den Hochschulen für Öffentliche Ver-
waltung.

Unter dem Bereich „SAGE“ werden im Folgenden die Studienbereiche Sozial-
wesen, Erziehungswissenschaften und Gesundheitswissenschaften allgemein aus-
gewertet. Die Zahl der Studierenden an staatlichen HAW in Baden-Württemberg 
im ersten Fachsemester stieg den Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge 
von 2 107 im Jahr 2012 auf 2 253 im Jahr 2022. Studienangebote in diesem Be-
reich gibt es an den Hochschulen Aalen, Esslingen, Furtwangen, Mannheim, Ra-
vensburg-Weingarten und Ulm.

Zu den einzelnen Therapieberufestudiengängen liegen dem Wissenschaftsministe-
rium ausschließlich Daten aus den Semesterberichten der Hochschulen vor. Dem-
nach wird der Studiengang Physiotherapie seit dem Wintersemester 2013/2014 an 
den staatlichen HAW angeboten. Seitdem hat sich die Zahl der Studierenden im 
1. Fachsemester bis zum Wintersemester 2023/2024 von 46 auf 141 erhöht. Der-
zeit wird der Studiengang an den Hochschulen Furtwangen und Ulm angeboten. 

Die Studiengänge Ergotherapie und Logopädie werden an den staatlichen HAW 
nicht angeboten. Der Studiengang Logopädie wird an der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten angeboten.

6.  Wie viele Bettenplätze in Studierendenwohnheimen stehen den HAW an den 
jeweiligen Standorten zur Verfügung?

Zu I. 6.:

In der statistischen Übersicht 2023 „Wohnraum für Studierende“ des Deutschen 
Studierendenwerks sind die Wohnheimplätze für jeden Hochschulstandort auf-
gelistet. Auf die Wohnheimplätze eines Standorts können sich grundsätzlich alle 
Studierenden der am Hochschulstandort ansässigen staatlichen Universitäten und 
Hochschulen bewerben.
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7.  Wird diese Anzahl seitens der Landesregierung und der HAW als ausreichend 
betrachtet?

Zu I. 7.:

Studentisches Wohnen ist ein Schlüsselfaktor, um geeignete und talentierte jun-
ge Menschen unabhängig von sozialer Herkunft aus dem In- und Ausland für 
ein Studium in Baden-Württemberg zu gewinnen. Die Unterbringungsquote in 
Baden-Württemberg liegt in der aktuellen Untersuchung des Deutschen Studie-
rendenwerks bei 14,3 Prozent, womit sie über dem Bundesdurchschnitt liegt und 
lediglich von drei anderen Bundesländern übertroffen wird.

Um u. a. den wachsenden Bedarf an akademischen Fachkräften im MINT-Bereich 
zu sichern und den Anteil ausländischer Studienanfängerinnen und -anfänger in 
den kommenden Jahren zu steigern, sehen die HAW das Erfordernis, die Anstren-
gungen zum Ausbau des studentischen Wohnraums zu verstärken. Dies gilt nicht 

 
 
 
HAW CAMPUS Studierenden- 

wohnplätze  
Studierendenwerk 

Studierenden-
wohnplätze  
anderer Träger 

Studierenden-
wohnplätze 
GESAMT 

Aalen 0 421 421 
Albstadt 82 0 82 
Biberach 64 0 64 
Esslingen 748 109 857 
Furtwangen 296 0 296 
Geislingen 222 22 244 
Göppingen 158 0 158 
Heilbronn 455 0 455 
Karlsruhe 2 164 2 211 4 375 
Kehl 126 217 343 
Konstanz 2 362 1 008 3 370 
Künzelsau 0 0 0 
Ludwigsburg 926 464 1 390 
Mannheim 2 812 138 2 950 
Nürtingen 302 0 302 
Offenburg 247 0 247 
Pforzheim 498 198 696 
Ravensburg 169 93 262 
Reutlingen 292 515 807 
Rottenburg 46 0 46 
Schwäbisch Gmünd 279 0 279 
Schwäbisch Hall 0 0 0 
Sigmaringen 77 0 77 
Stuttgart 3 846 2 503 6 349 
Tuttlingen 0 0 0 
Ulm 1 611 148 1 759 
Villingen-Schwenningen 146 0 146 
Weingarten 204 498 702 
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nur in den Universitätsstädten, sondern auch entsprechend der spezifischen Nach-
frage bei den regional verteilten HAW im Land. 

Die Landesregierung hat dies im Blick. Die Studierendenwerke des Landes als 
Partner der Hochschulen im Bereich der sozialen Betreuung der Studierenden ver-
fügen meist auch an kleineren Hochschulstandorten über eine Vielzahl an Wohn-
heimplätzen. Sie stehen in regelmäßigem, engem Kontakt mit den Ansprechper-
sonen der von ihnen betreuten Hochschulen, um auf künftige Bedarfe frühzeitig 
reagieren zu können. 

Entscheidend für die Realisierung eines Wohnheimprojektes sind die Bereitstel-
lung geeigneter Grundstücke und ob sich Bau und Betrieb wirtschaftlich darstel-
len lassen. 

Gemäß den aktuellen Planungen der Studierendenwerke sollen in den nächsten 
Jahren weitere Wohnheime auch an mehreren kleineren Standorten entstehen.

Das Land unterstützt die Studierendenwerke des Landes im Rahmen des Förder-
programms Junges Wohnen.

I I .   Z u r  F i n a n z i e r u n g  d e r  H o c h s c h u l e n  f ü r  A n g e w a n d t e  W i s -
s e n s c h a f t e n

1.  Aus welchen Komponenten bzw. Töpfen setzen sich die in der Hochschulfinan-
zierungsvereinbarung garantierten Mittel für die HAW zur Finanzierung der 
HAW aktuell zusammen?

Zu II. 1.:

Die mit der Hochschulfinanzierungsvereinbarung (HoFV) II garantierten Mittel 
setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

Überführung befristet bereitgestellter Mittel: Zum 1. Januar 2021 wurden in die 
Grundfinanzierung der HAW die bisher befristet zur Verfügung gestellten Landes 
und Bundesmittel aus den Ausbauprogrammen in Höhe von rd. 132 Mio. Euro 
überführt; diese Mittel stehen den Hochschulen somit dauerhaft zur Verfügung. 

Jährliche Dynamisierung der Grundfinanzierung: Die Grundfinanzierung der Hoch-
schulen wird im Rahmen der HoFV II jährlich um 3 Prozent gesteigert. Da das 
stellengeführte Personal vollständig vom Land ausfinanziert wird, werden Perso-
nalkostensteigerungen pauschal auf diesen Mittelaufwuchs entsprechend des zum 
Zeitpunkt der HoFV II-Unterzeichnung in der Mittelfristigen Finanzplanung 
(MifriFi) des Landes hinterlegten Satzes angerechnet. Der übrige Teil steht den 
Hochschulen als zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die HAW erhalten im Rah-
men der jährlichen Dynamisierung bis zum Ende der HoFV II-Laufzeit insgesamt 
fast 98 Mio. Euro an zusätzlichen Mitteln. 

Mittel für weitere Finanzierungsbedarfe: Neben der Überführung von befristet be-
reitgestellten Mitteln und der Dynamisierung der Grundfinanzierung erhalten die 
Hochschulen mit der HoFV II Mittel für weitere wichtige Finanzierungsbedarfe 
im Umfang von insgesamt 83,2 Mio. Euro jährlich. Diese Mittel haben sich von 
2022 bis 2024 um jährlich jeweils zusätzliche, nach der HoFV II zunächst unter 
Haushaltsvorbehalt stehende, 10 Mio. Euro erhöht. Der jährliche Anteil der HAW 
an den 83,2 Mio. Euro beträgt rd. 17 Mio. Euro, die seit 2022 um jährlich jeweils 
weitere rd. 2 Mio. Euro aufgewachsen sind. 
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2.  Wie stellt sich am Ende der Laufzeit der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II 
die Höhe der Grundfinanzierung für alle HAW zusammen dar?

Zu II. 2.:

Die Umsetzung der HoFV II in 2025, dem letzten Jahr der Laufzeit, erfolgt im 
Rahmen der Haushaltsaufstellung 2025/2026. Vorbehaltlich des Beschlusses durch 
den Haushaltsgesetzgeber wird sich die Grundfinanzierung der HAW in 2025 auf 
rd. 685 Mio. Euro belaufen.

3.  Welchen Einfluss haben die Studierendenzahlen auf die Finanzierung der 
HAW?

Zu II. 3.:

Grundsätzlich gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen der Grund-
finanzierung der Hochschulen und der Zahl der bereitgestellten Studienplätze und 
somit auch der Studierendenzahlen, zuletzt mit der Überführung der ausgebauten 
Studienkapazitäten und somit der befristeten Ausbauprogrammmittel in die Grund-
finanzierung der HAW zum 1. Januar 2021 (vgl. Beantwortung der Frage II. 1.). 
Zu den in die Grundfinanzierung übertragenen Fördermitteln gehörte auch die 
 direkte Finanzierung von zusätzlichen Studienanfängerinnen und -anfängern im 
ersten Hochschulsemester gegenüber dem Jahr 2005 gemäß Hochschulpakt 2020 
sowie die Qualitätssicherungsmittel in Ablöse der Einnahmeausfälle durch die 
Abschaffung der allgemeinen Studiengebühren. 

Mit der HoFV II wurde vereinbart, dass die Universitäten, die HAW (ohne Ver-
waltungshochschulen) und die Pädagogischen Hochschulen im Rahmen eines 
hochschulartinternen Ausgleichsmechanismus entsprechend ihrer Lehrleistungen 
Zuschläge und Abschläge zu ihrer Grundfinanzierung erhalten. Diesem Mecha-
nismus liegen die Parameter der Bund-Länder-Vereinbarung „Zukunftsvertrags 
Studium und Lehre stärken“ (Studienanfängerinnen und -anfänger im ersten 
Hochschulsemester, Studierende in der Regelstudienzeit zzgl. 2 Semester sowie 
Absolventinnen und Absolventen) zugrunde. Hiervon bleibt jedoch die Gesamt-
finanzierung der beteiligten Hochschularten unberührt. Vielmehr geht es um einen 
finanziellen Ausgleich innerhalb der jeweiligen Hochschulart, in der sich die rela-
tive Entwicklung der genannten Parameter an den Hochschulen auf ihre Grundfi-
nanzierung auswirkt. Die finanziellen Auswirkungen des Ausgleichsmechanismus 
für die HAW werden seit 2024 nach oben und unten gedämpft, sodass sich die 
Zuschläge und Abschläge der einzelnen HAW während der restlichen Laufzeit 
der HoFV II auf bis zu 2,45 Prozent ihrer Grundfinanzierung belaufen können. 
97,55 Prozent der Grundfinanzierung sind damit je Standort garantiert, unabhän-
gig davon, wie sich die Zahl der Studierenden und Abschlüsse weiterentwickelt. 

4.  Wie stark werden die von den HAW eingeworbenen Drittmittel aktuell bei der 
Finanzierung der HAW berücksichtigt und können zukünftig berücksichtigt 
werden?

Zu II. 4.:

Eingeworbene Forschungsdrittmittel sind das entscheidende Kriterium für eine 
erfolgreiche Antragstellung im Mittelbauprogramm des Wissenschaftsministe-
riums und Bestandteil von Begutachtung und Förderentscheidung bei allen ande-
ren HAWspezifischen Forschungsausschreibungen des Landes mit unterschied-
licher Gewichtung. Die erfolgreiche Drittmitteleinwerbung ist zudem Grundlage 
der befristeten Förderung der 21 Institute für Angewandte Forschung der HAW 
mit Personalmitteln in Höhe von je knapp einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) pro 
Standort.
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Die Verteilung der im Rahmen der HoFV II zur Verfügung gestellten Mittel für 
weitere Finanzierungsbedarfe (siehe Antwort unter Ziffer II. 1.) erfolgt auf Vor-
schlag der HAW unter anderem entsprechend dem Anteil der Hochschule am 
Gesamtdrittmittelaufkommen der Hochschulart.

Inwiefern Drittmittel bei der zukünftigen Hochschulfinanzierung gegebenenfalls 
berücksichtigt werden, bleibt den weiteren Gesprächen über die HoFV III vor-
behalten.

5.  Welche alternativen Finanzierungsmodelle werden seitens der HAW vorge-
schlagen?

Zu II. 5.:

Zum Ausbau und zur Weiterentwicklung ihrer Innovationskraft schlagen die 
HAW einen Einstieg in ein neues Modell der Forschungsfinanzierung an HAW 
mit Beginn der neuen HoFV vor. Das Modell sieht eine stufenweise Neujustie-
rung von Grund und Projektfinanzierung für die Forschung an HAW vor. Die 
genaue Ausgestaltung und den finanziellen Umfang eines solchen Modells wol-
len die HAW in den laufenden Gesprächen zur HoFV III thematisieren. Ziele 
eines kriteriengeleiteten Finanzierungsmodells können sowohl die Resilienz der 
aufgebauten forschungsrelevanten Basisinfrastruktur als auch Anreize zur Wei-
terentwicklung der HAW-Forschung sein. Dabei sollen Forschungsnachweis und 
Forschungsperspektive den Kriterien zugrunde liegen.

6.  Wie viele Drittmittel haben die HAW in den vergangenen zehn Jahren einge-
worben (bitte unterteilt nach öffentlichen und privaten Drittmittelgebern sowie 
nach Drittmitteln für Forschung und Sponsoring oder anderen Drittmittelein-
nahmen)?

Zu II. 6.:

Dem Wissenschaftsministerium liegen die Daten aus der Hochschulfinanzstatistik 
zu Drittmitteleinnahmen in der gewünschten Differenzierung nach öffentlichen 
und privaten Mittelgebern nur bis zum Haushaltsjahr 2021 vor. 

Nach den vorliegenden Daten haben die 24 HAW (inklusive HAW in kirchlicher 
Trägerschaft) innerhalb der vergangenen zehn Jahre (2012 bis 2021) Drittmittel in 
Höhe von insgesamt 902,9 Mio. Euro eingeworben. Dabei kommen Drittmittel-
einnahmen in Höhe von 190,9 Mio. Euro aus der gewerblichen Wirtschaft und 
sonstigen nichtöffentlichen Bereichen. Die Verwendungszwecke der eingeworbe-
nen Drittmittel werden in der Hochschulfinanzstatistik nicht ausgewiesen.

I I I .   Z u r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  i n  d e r  F o r s c h u n g  u n d  d e r  I n n o -
v a t i o n s s t ä r k e

1.  Wie viele und welche HAW gelten derzeit nach welchen Kriterien als for-
schungsstark?

Zu III. 1.:

Entsprechend den verfügbaren Daten zu Drittmitteleinnahmen der Hochschul-
finanzstatistik im Jahr 2022 (auch in Folge eines entsprechenden Trends in den 
Vorjahren) in Kombination mit größeren Verbundforschungsprojekten des Lan-
des oder des Bundes als Kriterien für Forschungsstärke können die folgenden 
HAW in Baden-Württemberg als besonders forschungsstark angesehen werden: 
Aalen, Furtwangen, Karlsruhe, Mannheim, Reutlingen, Hochschule für Technik 
Stuttgart.
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2.  Wie identifizieren die HAW forschungsstarke Professorinnen und Professoren 
und welche Angebote zur Entlastung von anderen Aufgaben (z. B. beim Lehr-
deputat) können sie diesen Lehrenden unterbreiten?

Zu III. 2.:

Die Frage wird mit Blick auf die Anforderungen nach § 3 der Verordnung des 
Wissenschaftsministeriums über die Verleihung des Promotionsrechts an den 
Promotionsverband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften Baden-
Württemberg (PVPromVO) beantwortet. Danach muss eine Professorin oder ein 
Professor über eine besondere Forschungsstärke und Forschungsaktivität für die 
Aufnahme in das Promotionszentrum Baden-Württemberg (Center of Applied 
Research) verfügen. Dabei wird im Rahmen eines qualitätsgesicherten Aufnah-
meprozesses die individuelle Forschungsleistung nach anerkannten Indikatoren 
der Forschungsbewertung berücksichtigt.

Die Bausteine der Qualitätssicherung sind dabei die jährliche und personenscharfe 
Erfassung von Forschungsindikatoren für alle Professorinnen und Professoren an 
HAW in Baden-Württemberg und die auf Antrag befristete Aufnahme derjenigen 
Professorinnen und Professoren in das Promotionszentrum, die ihre Forschungs-
stärke und -aktivität im Rahmen einer HAW-Professur nachgewiesen haben. Die 
Kriterien der Forschungsevaluation sind im Qualitätsmanagementkonzept des 
Promotionsverbands Baden-Württemberg festgelegt.

Den HAW stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung der Forschungsaktivi-
täten der Professorinnen und Professoren zur Verfügung, die zu einer teilweisen 
oder vollständigen Befreiung von der Lehrverpflichtung führen. § 11 Absatz 1 
Satz 1 der Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) ermöglicht eine Reduktion u. a. 
für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, Wissens-, Gestaltungs- und Techno-
logietransfer von bis zu 18 Semesterwochenstunden (SWS) pro Professorin bzw. 
Professor unter Wahrung der Maßgabe des § 11 Absatz 1 Satz 2 LVVO. Neben 
dem Forschungssemester gem. § 46 Absatz 7 Landeshochschulgesetz (LHG) kön-
nen forschende Professorinnen und Professoren auch über einen längeren Zeit-
raum von bis zu fünf Jahren gem. § 46 Absatz 1 Satz 3 LHG i. V. m. § 2 Absatz 8 
und 9 LVVO mit bis zu 18 SWS von der Lehre freigestellt werden, um ihnen aus-
schließlich oder überwiegend unter anderem Aufgaben in der Forschung oder 
Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter Forschung zu übertragen.

Die Schwerpunktprofessur dient als besonderer Anreiz und als Umsetzung im 
Sinne der Anlage der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b 
Absatz 1 Grundgesetz über ein Programm zur Förderung der Gewinnung und Ent-
wicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen vom 26. November 
2018 dazu, die Übertragung einer überwiegenden Tätigkeit in Forschung, Lehre 
oder Transfer als Dienstaufgabe zu ermöglichen; dazu kann eine Deputatsreduk-
tion von bis zu 7 SWS gewährt werden. Die Entscheidung über die o. g. Anträge 
trifft jeweils die Hochschulleitung.

Die Hochschulen haben individuell oder auch zentral beim HAW BW e. V. Struk-
turen geschaffen, die forschende Professorinnen und Professoren unterstützen sol-
len und zahlreiche Services anbieten (z. B. Förder- und Antragsberatung). Dies 
trägt mit dazu bei, dass die Forschungsleistung an den HAW in den letzten Jahren 
kontinuierlich qualitativ und quantitativ gesteigert werden konnte.

3.  Welche Mittel aus welchen Programmen stehen explizit für die Forschungsför-
derung an den HAW von Bund, Land und Drittmittelgebern zur Verfügung?

Zu III. 3.:

HAW-Forschungsförderung des Bundes:

Nach Angaben des Bundes standen in den Programmen auf Grundlage der „Ver-
einbarung zwischen Bund und Ländern über die Förderung der angewandten For-
schung und Entwicklung an Fachhochschulen nach Artikel 91b des Grundgeset-
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zes vom 26. November 2018“ (Laufzeit 2019 bis 2023) insgesamt ca. 350 Mio. 
Euro zur Verfügung, die im Wege folgender Programme – mit z. T. Projektlauf-
zeiten über das Jahr 2023 hinaus sowie Bewilligungen und Projektstarts im Jahr 
2024 – umgesetzt werden:

– FH-Kooperativ (ca. 66,8 Mio. Euro)
– FH-Sozial (29 Mio. Euro)
– FHInvest (ca. 86,1 Mio. Euro)
– KI-Nachwuchs@FH (ca. 18,5 Mio. Euro)
– FH-Impuls (ca. 92,9 Mio. Euro)
– StartUpLab@FH (ca. 56,6 Mio. Euro)

Mit der aktuellen „Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Förderung 
der anwendungsorientierten Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften nach Artikel 91b des Grundgesetzes vom 27. November 2023“ (Laufzeit 
2024 bis 2030) haben sich Bund und Länder auf eine Weiterführung der Bund-
Länder-Vereinbarung geeinigt. Bund und Länder beabsichtigen, insgesamt bis zu 
rund 493 Mio. Euro für Programme für die Forschungsförderung an den HAW 
bereit zu stellen. Es wird auf die relevante Änderung hingewiesen, dass die Län-
der – zur Erreichung des Abschlusses der neuen Bund-Länder-Vereinbarung – die 
Programme erstmalig direkt mitfinanzieren. Zur Konzeption der Förderprogram-
me wurde ein Fachausschuss eingerichtet. Mit der Veröffentlichung der ersten 
Programmlinien ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu rechnen.

HAW-Forschungsförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG):

Die DFG plant derzeit entsprechend einer Vorgabe des Bundes, ihr Förderhandeln 
mit 1 % ihrer Bundesmittel (= planmäßig ca. 20 Mio. Euro mit jährlichem Auf-
wuchs bis zum Jahr 2030) mit zusätzlichen Fördermaßnahmen auszurichten, die 
sich spezifisch an HAW richten und Möglichkeiten, etwa zur forschungsstruk-
turellen Profilierung, im Bereich des Erkenntnistransfers oder zum Ausbau der 
Internationalisierung eröffnen.

Umgesetzt wird diese Initiative in den folgenden Programmlinien:

– Transfer HAW/FH Plus
– Internationalisierung von Forschung
– Großgeräteaktionen
– Forschungsimpulse
– DFG-Fraunhofer-Kooperation – Trilaterale Erkenntnistransferprojekte
– (Internationale) Graduiertenkollegs

HAW-Forschungsförderung des Landes:

Der Mittelansatz der für die HAW mit ca. 8 Mio. Euro pro Jahr soll die staatli-
chen Hochschulen darin unterstützen, ihren gesetzlichen Auftrag zur angewand-
ten Forschung möglichst gut zu erfüllen. 

Die HAW-Forschungsförderung des Wissenschaftsministeriums verfolgt insbe-
sondere das strategische Ziel, Stärken zu stärken und dabei die HAW zur er-
folgreichen Drittmittelgewinnung auf nationaler und internationaler Bühne zu be-
fähigen (Hebelwirkung). Die Mittel der Forschungszusatzausstattung für HAW 
werden in strukturellen und projektorientierten Fördermaßnahmen zum Ausbau 
der Forschungsstärke der HAW umgesetzt und sind im bundesweiten Vergleich 
überdurchschnittlich hoch. Die Umsetzung der HAW-Forschungsförderung des 
Landes erfolgt in folgenden Programmlinien:
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Aus Landesmitteln:

–  Leistungsorientierte Förderung des akademischen Mittelbaus für Forschungs-
gruppen an HAW in Baden-Württemberg (6 Mio. Euro pro Ausschreibungs-
runde)

–  Förderung von FuE-Projekten an HAW durch das Land Baden-Württemberg 
– Innovative Projekte/Kooperationsprojekte (2 Mio. Euro pro Ausschreibungs-
runde)

–  Verbesserung der Geräteausstattung für Forschung an HAW in Baden-Würt-
temberg – Geräteprogramm (2 Mio. Euro pro Ausschreibungsrunde)

–  Förderung von KI-Anwendungsfällen an HAW durch das Land Baden-Würt-
temberg – „Angewandte Künstliche Intelligenz – HAW-KI-Verbünde mit regi-
onalen Anwenderzentren“ (2,5 Mio. Euro für die Ausschreibung im Jahr 2019)

Durch den Mittelansatz des Landes werden folgende Programme im Rahmen des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert:

–  Programm für angewandte Nachhaltigkeitsforschung an HAW in Baden-Würt-
temberg (PAN HAW BW); (17,7 Mio. Euro für die Ausschreibung im Jahr 
2023)

–  Förderung von Forschungsgroßgeräten an HAW (10 Mio. Euro für die Aus-
schreibung im Jahr 2024)

–  Förderung des Technologietransfers zwischen HAW und kleinen- und mittle-
ren Unternehmen (KMU) (6 Mio. Euro für die Ausschreibung im Jahr 2017)

–  Zentren für angewandte Forschung an HAW – ZAFH (15 Mio. Euro für die 
zwei Ausschreibungsrunden)

Mittel von weiteren Drittmittelgebern, die explizit für die Forschungsförderung 
für die HAW zur Verfügung stehen:

Zu den weiteren Drittmittelgebern können aufgrund der Breite des Feldes keine 
abschließenden Angaben gemacht werden. Das Feld umfasst u. a. neben dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) weitere Bundesministe-
rien, Stiftungen und sonstige private Drittmittelgeber.

4.  Wie hat sich die Forschungsförderung der HAW durch die Landesregierung in 
den letzten zehn Jahren entwickelt, im Verhältnis zu Drittmitteln und im Ver-
hältnis zu den Studierendenzahlen?

Zu III. 4.:

Seit 2012 ist die Forschungsförderung der HAW durch die Landesregierung mit 
einem im bundesweiten Vergleich konstant hohen Budget ausgestattet (vgl. Frage 
III. 3.).

Die vorliegenden Zahlen zu den eingeworbenen Drittmitteln in den Jahren 2012 
bis 2021 entsprechend der Hochschulfinanzstatistik bestätigen die gestiegene He-
belwirkung, die HAW mit der HAW-Forschungszusatzausstattung zur erfolgrei-
chen Drittmittelgewinnung auf nationaler und internationaler Bühne zu befähigen. 
Ausgehend von 57,5 Mio. Euro im Jahr 2012 konnten sich die Drittmitteleinnah-
men der staatlichen HAW auf ca. 133,3 Mio. Euro im Jahr 2021 steigern.

Die Gesamtstudierendenzahl an staatlichen HAW stieg zwischen 2012 und 2017 
von knapp 83 000 auf über 91 000 an. In der Folge stabilisierte sich die Zahl 
der Studierenden bei circa 90 000 und war zuletzt rückläufig. Im Wintersemester 
2022/2023 studierten nur noch knapp 84 000 Menschen an den staatlichen HAW. 

Vor diesem Hintergrund sieht die Landesregierung keinen Sachzusammenhang 
zwischen Forschungsförderung und der Studierendenentwicklung an den HAW.
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5.  Mit welchen Projekten haben sich baden-württembergische HAW erfolgreich 
am Bundesprogramm DATIpilot der Deutschen Agentur für Transfer und Inno-
vation (DATI) beworben?

Zu III. 5.:

Bei dem Bundesprogramm DATIpilot der Deutschen Agentur für Transfer und 
Innovation (DATI) handelt es sich um eine reine Förderung des Bundes ohne 
Länderbeteiligung. Das Land war weder am Ausschreibungs- noch am Auswahl-
verfahren beteiligt.

Eine Auflistung der geförderten Einrichtungen mit Angaben u. a. zu Skizzentitel, 
Themenfeld und Partnerinstitutionen ist in der Liste „300 GEFÖRDERTE INNO-
VATIONSSPRINTS DATIpilot Modul 1“ des Fördermittelgebers BMBF im In-
ternet enthalten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine 
Gewähr übernommen werden:

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/files/240312_DATpilot_auswahl_
modul1.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Demnach haben sich sechs baden-württembergische HAW mit insgesamt drei-
zehn Projekten erfolgreich am DATIpilot beworben (in alphabetischer Reihen-
folge):

 1.  Hochschule Furtwangen: KlangDem – Transfer und Implementierung von 
technikgestützten Klanginterventionen in der Versorgung von Menschen.

 2. Hochschule Furtwangen: SUSO – Sustainable Software.
 3.  Hochschule Furtwangen: OpTA-VR – Virtual-RealityAusbildungsplattform 

für die Operationstechnische Assistenz.
 4.  Hochschule Mannheim: CoffeeFermentomics – Nachhaltigere RohkaffeeEr-

zeugung durch zielgerichtete Fermentation von Kaffeekirschen – wie bei der 
Kaffeeproduktion mit einfachen Mitteln im Erzeugerland Ausschuss vermie-
den werden kann.

 5.  Hochschule Mannheim: FreeDeWaTER – Freeze Desalination Water Treat-
ment Efficient and Renewable.

 6.  Hochschule Reutlingen: LiveDigit – Synergien zwischen Livemusik-Kultur-
stätten und Streaming-Plattformen durch Digitalisierung.

 7.  Hochschule Reutlingen: KIMittelohrprothesen-Monitoring – KI-Monitoring 
des Prothesensitzes von Mittelohrprothesen Technische Hochschule Ulm: 
SICURA – Sichere Infrastruktur durch Citizen-Scienceunterstützte Fahrrad-
Technische.

 8. Hochschule der Medien Stuttgart: BinDiC – Bindung durch Digitalen Content 
 9.  Hochschule der Medien Stuttgart: ANDREA – Androide Roboter in der ex-

ternen Anwendung.
10.  Hochschule der Medien Stuttgart: AquaAware – Das intelligente Wasser-

messgerät für alle und ein Wegweiser für Trinkwasserqualität.
11.  Technische Hochschule Ulm: MIKE – Mehr Inklusion durch smarte KI auf 

Endgeräten.
12.  Technische Hochschule Ulm: LCA4All – Modellierung und Implementierung 

eines Vorgehensmodells und einer Systemplattform für das Lifecycle Assess-
ment (LCA) für Kleine und Mittelständische Unternehmen.

13.  Technische Hochschule Ulm: SICURA Sichere Infrastruktur durch Citizen-
Scienceunterstützte Fahrrad. 

Damit werden mehr als ein Viertel von insgesamt 40 in Baden-Württemberg an-
gesiedelten DATIpilot-Projekten an baden-württembergischen HAW durchge-
führt (die übrigen Akteursgruppen sind Universitäten, staatlich anerkannte Hoch-
schulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Unternehmen).
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6.  Wie bewerten die HAW das Programm DATIpilot bezüglich Bewerbungsver-
fahren, Vernetzung der HAW in die Region und mit der regionalen Industrie 
und regionalen Unternehmen?

Zu III. 6.:

Die HAW bewerten ihre bisherigen Erfahrungen sehr unterschiedlich: Teilweise 
wurde angegeben, dass das Bewerbungsverfahren sehr umfangreich und die Fris-
ten für die Abgabe zu kurz bemessen waren. Ein Teil der befragten HAW hätten 
sich eine bessere finanzielle Ausstattung und eine kürzere Wartezeit bzgl. Förder-
zusage oder -absage gewünscht. 

Während ein Teil der HAW die frühzeitige Vernetzung durch die Pitches und die 
Publikumsbeteiligung als sehr positiv bewertet hat, waren andere HAW der Auf-
fassung, dass diese Maßnahmen nicht zu einer höheren Vernetzung geführt haben. 
Dies insbesondere bei Anträgen zu Projekten, die aus bereits etablierten Netz-
werken entstanden sind. Überdies sind einige HAW der Auffassung, dass mit dem 
Projekt DATIpilot eine Vernetzung weniger gefördert wurde als mit dem Projekt 
DATIcommunities.

7.  Inwieweit sind Promotionsverband der HAW und HAW BW e. V. organisational 
und administrativ verbunden?

Zu III. 7.:

Eine organisatorische Verbindung besteht nicht. Körperschaft und Verein haben 
jedoch dieselben Mitgliedshochschulen. Im Verein der Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften Baden-Württemberg (HAW BW e. V.) sind die 21 staat-
lichen und drei Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) in Baden-Württemberg privatrechtlich zusammengeschlossen. 
Der Promotionsverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Eine administrative Verbindung besteht über gemeinsam genutzte Infrastruktur 
der beiden Geschäftsstellen in Stuttgart hinaus nicht.

8.  Welche Planungen gibt es für die zukünftigen Organisationsstrukturen von Pro-
motionsverband und HAW BW?

Zu III. 8.:

Der Promotionsverband und der HAW BW e. V. nehmen verschiedene Rollen und 
Aufgaben wahr, die ihrer jeweiligen Organisationsform entsprechen. 

Der Verein fördert und strukturiert die Zusammenarbeit zwischen den Mitglieds-
hochschulen und vertritt die gemeinsamen Interessen der Mitgliedshochschulen in 
der Öffentlichkeit sowie in der politischen Willensbildung.

Zweck des Promotionsverbands ist die Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und die Weiterentwicklung der angewandten Wissenschaften. Pri-
märe Aufgabe dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die hoheitliche Aus-
übung des Promotionsrechts.

Beide Einrichtungen haben 2024 einen gemeinsamen Dialogprozess gestartet, in 
dem die aktuellen Strukturen evaluiert und auf dieser Basis ggf. entsprechend 
angepasst werden sollen, um Synergien zu schaffen und Redundanzen zu vermei-
den. Hierbei werden die Aufteilung der Aufgaben auf die beiden Institutionen und 
mögliche Weiterentwicklungsszenarien überprüft.
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9.  Wie viel Geld aus welchen Töpfen steht dem Promotionsverband für die Orga-
nisation und Promotionsvorhaben zur Verfügung?

Zu III. 9.:

Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich das Haushaltsvolumen des Promotionsver-
bands auf 611,4 Tsd. Euro, finanziert durch Zuwendungen des Landes (187,5 Tsd. 
Euro) und Umlagen der Trägerhochschulen (423,9 Tsd. Euro). Die Zuwendung 
des Landes erfolgt aus Kapitel 1499 Titel 429 71.

10.  Wie bewertet sie das Qualitätsmanagement des Promotionsverbands und in-
wieweit kann es als Vorbild für Verbesserungen an anderen Hochschulen 
 dienen?

Zu III. 10.:

Nach § 5 Absatz 1 LHG richten die Hochschulen unter der Gesamtverantwortung 
des Rektorats ein Qualitätsmanagementsystem ein, das auch das Promotionswesen 
umfasst. Auch für den Promotionsverband ist in § 12 der Verwaltungsvereinba-
rung zur Errichtung des Promotionsverbands geregelt, dass die Regelungen nach 
§ 5 LHG auf das Promotionswesen Anwendung finden. Unterschiede im Quali-
tätsmanagement von Promotionsverband einerseits und Hochschulen andererseits 
sind systemisch bedingt und ergeben sich aus der Hochschulart und der institutio-
nellen Verortung des Promotionsrechts unter Berücksichtigung der akademischen 
Selbstverwaltung. Eine abschließende Bewertung bedingt die Bewährung des 
Qualitätsmanagementsystems in seiner tatsächlichen Anwendung. Die bis 2029 
durchzuführende, wissenschaftliche Evaluation über die Ausübung des Promo-
tionsrechts, auf deren Grundlage das Wissenschaftsministerium über die Verlän-
gerung des Promotionsrechts zu entscheiden hat, ist in diesem Zusammenhang zu 
sehen. Daraus können sich mögliche Schlussfolgerungen und Empfehlungen er-
geben.

I V .   Z u r  b a u l i c h e n  S i t u a t i o n  d e s  G e b ä u d e b e s t a n d s  d e r  H o c h -
s c h u l e n  f ü r  A n g e w a n d t e  W i s s e n s c h a f t e n

1.  Welche Sanierungsprojekte befinden sich derzeit an den HAW in welchen Pla-
nungs- und Realisierungsphasen?

2.  Welche Bauprojekte befinden sich derzeit an den HAW in welchen Planungs- 
und Bauphasen?

Zu IV. 1. und 2.:

Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet. Für die Beantwortung wer-
den ausschließlich investive, sogenannte Große Baumaßnahmen und Große Bau-
unterhaltungsmaßnahmen mit Gesamtbaukosten größer 2,0 Mio. Euro betrachtet, 
die sich in Planung oder Realisierung befinden. Darüber hinaus werden durch 
den Landesbetrieb Vermögen und Bau (VB-BW) eine Vielzahl kleinerer Maßnah-
men sowie der regelmäßige Bauunterhalt umgesetzt. Von einer Aufzählung dieser 
zahlreichen Maßnahmen wird abgesehen.
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Sanierungs-/Ersatzneubauprojekte  Maßnahmenstand 
Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Beethovenstr. 1, 
Sanierung Institutsgebäude, 9. BA Teil 1  

Entwurfsplanung 

Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Neubau der Mensa Bauphase 

Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanierung Gebäude 
Beethovenstraße, 7. BA, Verwaltung und Lüftungszentrale  

Bauphase  

Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Ersatzneubau für Mensa,  
Labore und Verwaltung  

Entwurfsplanung 

Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Hauxgebäude,  
Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt, Hauptgebäude  

Bauphase 

Biberach, Hochschule, Maßnahmen für einen klimaneutralen  
Campus, 1. Bauabschnitt  

Entwurfsplanung 

Esslingen Stadtmitte, Hochschule Gebäude 3, Umbau für Mess-
techniklabor und Teilsanierung 
 

Entwurfsplanung 

Esslingen, Hochschule Stadtmitte, Gebäude 5, Umbau für Unter-
bringung Labor und Teilsanierung 
 

Entwurfsplanung 

Esslingen, Hochschule Stadtmitte, Gebäude 6, Umbau für Unter-
bringung Windkanal und Teilsanierung 
 

Entwurfsplanung 

Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt  Bauphase 
Furtwangen, Hochschule, Ersatzneubau Mensa  Entwurfsplanung 
Furtwangen, Hochschule, Gebäude A und Uhrenmuseum,  
Sanierung, Umstrukturierung und Brandschutz 

Bauphase  

Göppingen, Hochschule Esslingen, Gebäude 4, Sanierung  Entwurfsplanung 
  

Göppingen, Hochschule Esslingen, Sanierung Gebäude 1  Entwurfsplanung  
Heilbronn, HHN, Bauteil C, Wasserstoffzentrum im Bestand  Ausführungsplanung 
Heilbronn, Hochschule, Max-Planck-Straße 39, Bauteil A,  
Umstellung Heizkraftwerk  

Entwurfsplanung 

Heilbronn, Hochschule, Sanierung Bauteil D, (Gesamtsanierung 
sowie energetische Ertüchtigung und Neustrukturierung, Max-
Planck-Straße 39) 
  

Bauphase 

Karlsruhe, Hochschule, Gebäude LI, 2. OG und Fassade West,  
UG und EG, energetische Sanierung 

Entwurfsplanung 

Karlsruhe, Hochschule, Gebäude R, energetische Sanierung und 
Herstellung Barrierefreiheit 

Entwurfsplanung 

Karlsruhe, Hochschule/Pädagogische Hochschule, Mensa  
Moltkestraße, Modernisierung und Umstrukturierung  

Ausführungsplanung  

Karlsruhe, Hochschule, Sheddachsanierung Laborgebäude 1 
 

Bauphase 
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3.  Wie lange dauert im Durchschnitt die Fertigstellung eines Sanierungs- bzw. 
Bauprojekts an den HAW von der Bedarfsanmeldung bis zur Fertigstellung?

Zu IV. 3.:

Die Dauer von Baumaßnahmen variiert sehr stark und hängt vorrangig von der 
Komplexität und dem Umfang des Projekts ab. Darüber hinaus können weitere 
Faktoren wie insbesondere der Eintritt unvorhergesehener Baugrund- oder Bau-
genehmigungsrisiken, Verzögerungen im Projektverlauf, bspw. im Baugenehmi-
gungsprozess etc., auftreten und den Terminplan beeinflussen. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Dauer der Projekte vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Eine all-
gemeingültige Aussage ist daher nicht möglich.

 
Sanierungs-/Ersatzneubauprojekte  Maßnahmenstand 
Konstanz, Hochschule, Sanierung Gebäude G, 1. BA: Ersatzbau 
Labor- und Werkstattbau einschl. Rechenzentrum und Heizzentrale 
Campus West (G1) 

Entwurfsplanung 

Konstanz, Hochschule-HTWG, Gebäude C (C01 und C02): Ener-
getische Fassadensanierung und Umsetzung Brandschutzkonzept   

 Ausführungsplanung 

Mannheim, Hochschule, Gebäude H, Teilsanierung  Bauphase 
Mannheim, Hochschule, Sanierung Gebäude B, Elektrotechnik Bauphase 

Mannheim, Hochschule, Gebäude L, Erneuerung technische  
Anlagen 

Entwurfsplanung 

Nürtingen-Geislingen, Areal Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt und Johannes-Wagner-Schule, Ergänzung Wärmeverbund  
Gesamtareal und Installation Holzheizung und Wärmepumpen  

Entwurfsplanung 

Reutlingen, Hochschule, Ersatzbau Chemie (Gebäude 22) einschl. 
Platzgestaltung  

Ausführungsplanung 

Reutlingen, Hochschule, Gebäude 5, Brandschutzkonzept, Lüftung 
1. BA (Gebäude 5)  

Bauphase 

Reutlingen, Hochschule, Generalsanierung Mensa (Gebäude 7)  Bauphase 
Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstraße 10, Brandschutz-
maßnahmen  

Bauphase 

Ulm, Technische Hochschule, Oberer Eselsberg, Sanierung Be-
standsgebäude  

Entwurfsplanung 

 
 
Neubauprojekte Maßnahmenstand 

Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Waldcampus,  
Neubau Wirtschaftswissenschaften  

Bauphase 

Ludwigsburg, Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finan-
zen (HVF)/Pädagogische Hochschule (PH), Neubau Verfügungs- 
gebäude für HVF und PH  

Bauphase 

Nürtingen-Geislingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, 
Neubau Kunst- und Theatertherapie  

Ausführungsplanung 

Rottenburg, Hochschule für Forstwirtschaft, Erneuerung der Infra-
struktur und der Wärmeversorgung  

Entwurfsplanung 

Rottenburg, Hochschule für Forstwirtschaft, Neubau Mensa ein-
schl. Campusplatz  

Entwurfsplanung 

Stuttgart, Hochschule der Medien (HdM), Erweiterungsbau Süd III Entwurfsplanung 

 
 

 
 
 
 
 
 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6753

21

4.  Wie viele Drittmittel haben die HAW in den letzten zehn Jahren von Koopera-
tionspartnern, z. B. aus der Industrie, für Bauprojekte eingeworben?

Zu IV. 4.:

Die Informationen wurden bei den Hochschulen abgefragt. Folgende Standorte 
haben konkrete Drittmittel gemeldet:

Olschowski
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

 
 
 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Heilbronn 0 € 0 € 0 € 0 € 585.574,90 € 2 894 112,87 € 
Offenburg 0 € 0 € 1 525 000,00 € 0 € 1.500.000,00 € 300 000,00 € 
Mannheim  gemeldete Drittmittel in den Jahren 2012 bis 2023 belaufen sich auf 1,4 Mio € 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Heilbronn 3 918 290,06 € 7 048 026,67 € 10 155 879,38 € 10 752 121,52 € 9 768 238,71 € 12 748 844,08 € 
Offenburg 0 € 1 002 500,00 € 0 € 156 255,23 € 0 € 322 256,28 € 
Mannheim gemeldete Drittmittel in den Jahren 2012 bis 2023 belaufen sich auf 1,4 Mio € 

 

 
 


	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 / 6753
	7.5.2024
	Große Anfrage
	der Fraktion der SPD
	und
	Antwort
	der Landesregierung
	Forschungs- und Innovationspotenzial der Hochschulen für  Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg  sichern und ausbauen


